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Betr.:	 Praxis der "Radikalenerlas3e": Verfahr3n der 

LehralOtsanwärterin Inge Bi-:rlein ./. Freistaat 

Bayern 

Sehr geehrter H~rr Rechttianwalt! 

!laben Sie vielen Dank für Ihr Schreihen vom 8.9.1975. 
Illz;'!ischen hatte ich Gelegenheit, mir Frau Bj.erleins St..:llung

nahme vom 1.1D.1973 zu ir.rem Verfassung:.;verständnis durchzu

sehen. 

Vorweß und alleemein möchte ieh feststellen, dass ich in Frau 

n.ierlC'ins Stellungnahme keinen Ar,h:ütspunkt dafür zu fj.nden 

vcrmar;, das3 sie nicht :iie Ge\·;ähr für ein jeder'zei tiges ::'in

treten	 für u:c freiheitlich-demoi<rati3cl1O Grunrlordnung unsere3 

Sta~tswesens bietet. Ins Positive gewendet erscheint mir, dbSS 

Fra\,;. Bierlein in sehr enc;ae;ierter Weise Positionen unseres 

demokratIschen, sozialen und rechtsstaatlichen Gemeinwesens 

vertritt, die im Rohrr.en sowohl der gegenwärtigen politischen 

Diskussion 1n unserem Lande wie aucli U:1seres Grundges"ltzes 

liegen. 

1. 

Im einzelnen möchte icll bemerken: 
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1) Frau Bierlein l~t sicherlich zuzustimmen, dass eine Ver

fassung der AU3d~uck des Ringens geGenläufiger sozialer Interess 

ist (s. S. 1). Dies b'?.Legt z.B. die revolutionäre Entstehungs

~eschicht;e der Verfassung der USA ebenso wie der Neubeginn 

unserer "VerfassunEsväter" in Herrenehiemsce. 

2) Ebens0wenig kB~nen Frau Bierleins Uberle~ungen ~u d~j 

Zuständen in Chile (s. S. 1) Bederu,en auslB~en. Legitim und 

zu begrUssen ist sicherlich, dass eine zukUnftige Lehrerin 
sich über aussenpolitische Ereignisse Gedanken mocht. Zutl'effend 
i:"t wei terhln, dass die Regierl~ng Allenc:le nach Lmserem Verständn 

des Begriffes durch ~inen "Putsch" beseitigt wurde. hs ist 

einE. geschichtlicile Tatsache, dass die Regierung Allende durch 
eigenmächtige Massnahmen des Militärs abgesetzt wurde. Dies 

belegen hinreichend die zur Zeit durchgefUhrt~n Anhörungen 

im amerikanischen Kongress. 

3) Ob Frau Bierlein zutreffend den Präsi1enten des Dundesver
fassungsgerichts, Herrn Benna, zu der Frage der Sozial~sierung 

zitiert, erscheint mir fraglich. Jedenfalls ist der Text des 
hierfür ei.nschlägigen Art. 15 des Grundgesetzes in der.l Sinne 

eindeutig, dass Sozialisierungen mit Entschädigung, wie sie 

Frau Bierlein vorschweben, zulässig sind. 

4) Frau Bierleins Meinung zu den innenpolitische~ Aufg3cen 

und Erfolgsallssichten eines HahJLUndnisses von Sozialisten und 

Kom!:lunisten in Frankreich und in Italien ist sicherlich ';,n 

nrt. 5 GG gedeckt (s. S. 2). DarUber hinaus ergibt sich hieraus 

keine Kollision mit den Grundsätzen der freiheitlich-~emokrati

sehen Grundordnung. Dies zeigt schon, dass alle parlamentarisch 
vertretenen Parteien der Bundesrepubli!< (CDU/CSU, FDP und SPD) 

es ebenfalls als ihre Aufgobe ansehen, die sozialen Gegensätze 

unserer Gesellschaft mit dem Ziele des inneren Friedens abzu
bauen. 

- 77 



- 3 

5) Ebe;;sü ist Fr,:".! I3icl'leins ge'3chie!'>tlJ ehe E:ln"cr.:ilzung der Dedeu

tl1r,C; 'les ,118 n:i:; tischen Sozi a li:;lIlu:; fiir' clic Ent\'iiclc2.1Ill(; de" 

I\echt~;- U1~d So~,iäl:.;lLl"~·.licili(eit :n D0l1,tschland von Art. 5 GG 

f,('deckt (0. S. 2/3). Dics,~ Auff3s:sunG entspl'i(:ht in vieler 

liinsiellt der fvlcj,nu;)['; dcr SPD "md der vieleI' Wis:.;cnschaftler 

an unc;eren Univ':'l'sitäten, dcpen Eintreten für ciie freiheitlich

d€:mokl'aUsche G:,~mdordnung ausscr Zvlcifel s~eht. 

H. 

Deeindl'ttckt haben n::ch Frau !3ierlci.ns Al;sfl:h1'unGen zu LI::;) 

E:;scn t; i Cl l.ia lln:;erer frei he i tl i cll-del:I<'I',ra \.i::;cl.(:11 Grundor'unung, 

~Iie sie in dem VOll mir mi t[':c:tcnr;encn KPD-Ul'teil de'3 I'our·ci,c;,vCl'· 

('ClS;'I:'l>:;. r:"ricl.l;es ni ecle:'r.;elec,l sind. 

1) Fr'.1ll Biel'l"dn befi.ndet sich mj t il,rcr .'\uffas:>lI!~f" dos:,; die 

Gpl":Jl".":lJt', I~',;,cr:t bl,':,;s ö10 Ab':'''~lr!'':cht'J [,,,,,("1 d'on Sti1<.t, ~"::llrlel'n 

~ll:~ tl\~i1.~:-1:'l'.;l".'·.:~·:: - di.C ;,0[;:.11" !nCltLl'iCJ.l~ j\l~~.;pt'U';hc clc.; Cil17,clnc!l.. r.~ 

t>·.;i~f'L;;;·~"'1 l;·.:u,or, - und öh; :';~Ll':ltlicl,c Gestoltull{;spfl! cl·.~:m im 

lIinlJlicic <::uf die Ge'.'ilr.:thc: t cles G':Tlcir::'J,~:;en,; zu v<!l'slehel1 sinn, 

iG: ":~!l!"li'I1'r, mi t c18r ncur,n"n !\ecl1tsprr:cl1un[, dos !3undc:ivcr;Llssur1c;s

C(:;'icll:~:'; und ck:' vCl'l'n:<:l1!1(;sreclltJici)('ll Ldll'C (s. s. 5). DClmit 

~.:t{:'ht n0':...·.-.'~~:I(lj.l~~~ri·1(.:~i~e ir.1 Zu:-,;ar::Jilcnh,H'b d01~ Umstand J tJass die 

Gr'unclrecll:.e u!l(,cr' einem G0:;iein;icLoft~iVorbei,81t steher!. Die 

Verl'c,:.;e;'.l!;G '..JringL (]ies teils sell.i'5t zur;: Ausdru.::l' (z.B. in Art. 11j 

ZU1' EiC;C'II1;uln::,frei!:c:it), teils hat di," Lehre und Rechtsprecnung 

dit'~:e l\,,(jir.C':,I.o..:iL aufc;edco::kt (z.n. zu d",r' dUl'ch Art. 5 Abs. 3 
C;0]'Llllt; C:l'\.r~:, ICt!·~:,t- und \'; i sse!1sclla1't:ji'r0ihei t). r1e1nes Erachten!'> 

Zlltl'C['[".'JlU heut Fl'GU Bierlein dobci l1el'vor, doss die wirt

:>dl.1ftllc:l,cn Gegcut:l1l1eitell und die zukÜTl1'Lic;e \'lirtschaftlichC' 

Ordnunc; unserc::; Gemeimles'3ns im Mi t telpunJ< t der pali tischen 

AuseinCJI',d·.::r::.;etzunc;en stehen. Deutlich zeigt dies 2..n. die 

derzeitiGe Diskus'3ion um die Mit·bestimmung der Arbeitnehmer 

in Grossunternehmen. 
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2) Frau Bierleins !\usführunr,;en zur "Vol)csGouvp.ränität" und 

zu "freicn und c;leichen \'Iahlc,," könr.'2n keine Bedenl:en im lIinblicl, 

auf elie (jrt;;)d~;;it<,0. der fl'ciheitlicll-dc;';0Icratischen GruIJojcrd;'UJ~g 

er\'leclcl)ll. frau 8ier1ei'1 bekennt sich naC'hdrlickl::'ch zu fl'eien 

Wahlcn als der Vnrausselzunß dcr D2I;1olu'atie. Darüber r.inaus 

set?t SiC~1 Frc.~l Fli",rle'in fü\' e~ne c;rö;isere ,t-1itbestirrununc; UF;Y' 

Bevölkel'unß bei \lesentlicllen Fl'aGen ein. Ich habe es in meinen 

wisse!lschaftlichell i\usserunr,;en <'tt als De1'izit erachtet, dass 

unsel'ü Verfa sGun[~ - na eh Übenlinelung ihrer vers tänd 1 ichen 

hJstorischcn Beclill[';theit r;ec;('nüber den \"eimal'er Zustäl!llen 

und d.:::r Ilitlel'-TJ:i.lct"tur - bestimmte Formcn deI' ~l1tert,scheidung 

dUI'c.:h die BevöllccruliC nicht \"eitercnt':licJcelt hat. Derartige 

Kritik üLt Frau 8ierlein aber nicht einmal, Die von it~ ver

tretene vergr0sscrt2 ~li Lbestimmu:1g in dcn einzelnen Lebellsbe

l'(iLChen ist in jeder' Hinsicht systemkonform: vereinzelt finden 

wir sie schon im BetriebsverfassunC;sg8setz, in deön öffe!1tlichen 

Vertreten:esen lind noch a llgemei nc\' in den KC"nmuna 1gesetzer.. 

In die cleiche Riciltung ßcht deI' Entv:urf ei.nes 1,11 tbestir."n~1J1gs

(';eset::es. Dass auch die ßrossen P<Jrt~icn sich dieses De~"izitG 

be','lusst sind, zeigt die ßrundsätzlich "'otllViollende Haltung 

gegenUber den allenthalben auftretenden Bürgerinitiativen. 

3) EbenfaLLs keine Bedenken en/ecken Frau Dierleins Ausführungen 

zur Gev;altenteilung, der Verantwortlichkeit der Regierune; und 

der Unabhängigkeit der Gerichte. !\uf zwei Punkte, die Frau 

Dier1e1n anspricht, möchte ich nur hinweisen: der Bericht der 

Enquete-Kommi;.sion dc~ Bundestages zur Reform unseres Grund

gesetzes macht deutlich, dass sich nach dem Verständnis ~~s 

Ausschusses die Machtverteilung zwischen R~gierung und 

Parlament zu L~sten des Parlamentes verschoben hat und dass 

die Mitsprnchemöglichkeiten des Parlamentes verbessert werden 

müssen. Zum anderen zeigt die Rechtsprechung der obe~en Bundes

gepichte, dass sie sehr wohl Rechtsgrundsätze aus den 

demokratischen und sozialstaatlichen Grundsätzen der VcrlaSbunr. 

ableiten. Aus der UberfUlle der verfassungsrcchtllch begrlliluctC! 
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Beispiele möchte ich nur die Rechtsprechune zum allgemeinen 
PersvnlichXeitsrecht anfUhren. 

4) Von grundsätzlicher Bedeutung erachte i~h Frau Bierleins Be

kenntnis zum Mehrparteiellprinzip. In dem Pluralismus der 
poli~ischen Meinungen und Richtungen liegt in der Tat ein 
Wesen~element un~erer freiheitlich-demokra~ischenGrundordnung. 
FUr diesen tritt Frau Bierlein nachhaltig ein. Bemerkenswert 
finde ich insbesondere die Einsicht, dass das dentsche Volk 
in seinem politisch~n Standort zu differenziel't ist. als dass 
es von einer Parte~ gefUhrt werden könnte. Eine deutlicnere 
Absage an die Diktatur durch eine Partei kann man sich schwerlich 
vorstellen. 

5) Geradezu als verwerflich wUrde ich es schliessli::h "erachten, 
wenn Frau Bierlein ihr Verständnis des Bildungszieles "Ehrfurcht 
vor Gott" als der "Ehrfurcht vor dem Leben" zum Nachteile 
gp.reichen sollte. Wie könnte man diesem Ziel in der hiesigen 
Welt besser gerecht werden als in der Ehrfurcht vor dem Leben? 
Das seelsorgerische Bestreben der beiden grossen Kirchen verstehe 
ich jedenfalls auf dieses Ziel gerichtet. 

Abschliessend möcht~ ich zu Frau Bierleins klaren und offenen 
Ausfühl'ungp.n bemerken, dass viele ihrer Argumen~e auch in den 
beiden grossen Parteien vertreten werden - z.B. dep~e ich hier 
nur an die jUngste Diskussion um die Bedeutung des Ahlener 
Programms für die CDU und CSU. Mit verfassu~gsrechtlichenOrUnden 

lässt sich jedenfalls die Fernhaltung von Frau B1erlein vom 
Schuldienst nicht rechtfertigen. 

Mit freundlichen Empfehlung~n 

Ihr 

n 
\. j
 
'-.h...., '.. ' .,


j I \,.' \....'") J("./--
(Prof. Dr. Dr.h.c. K. Zwe1gert) 
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